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evangeliſcher Confeſſion vorgeſchriebener Unterricht der öffentlichen
Volksſchule angeſehen, ſo ſich derſelbe als eine die Kräftigung
des Kindes In den Lehren ſeiner Confeſſion bezeichnende aßnahme
der häuslichen und kirchlich⸗religiöſen Erziehung dar, und erſcheint
die politiſche Behörde auch von dieſem Standpunkte Qaus nicht berufen,
die Theilnahme des genannten Knaben dieſem Unterrichte
erzwingen, vielmehr omm eine Ingerenznahme auf die äusliche
Erziehung eines Kindes nur dem vormundſchaftlichen Gerichte zu,
welches den Vormund zur rfüllung der ihm In Ezug auf religiöſe
Erziehung des ſeiner anvertrauten Minderjährigen obliegenden
Verpflichtung verhalten kann. Demnach erſchein die politiſche Behörde
in keinem Falle cCompetent, ber das egehren der Kindesmutter
und des evangeliſchen Pfarramtes in eine Entſcheidung oder
Verfügung treffen und muſste Ond das bezirkshauptmann⸗
ſchaftliche Decret aufgehoben, zugleich aber die Abtretung des (te

die competente Schulbehörde verfügt werden, Ami dieſe In die
Lage komme, die allenfalls nach Maßgabe des Volksſchulgeſetzes als
eboten ſich darſtellenden Anordnungen zu Tefſen Dwer le

Statthalterei. Die Schulbehörden kamen aber nicht mehr n die
Lage, mit dieſer Angelegenheit ſich zu befaſſen, denn mittlerweile
war der Knabe ahre alt geworden und ſchleunigſt ſeinen
itt aus der proteſtantiſchen Kirchengemeinſchaft bei der Bezirks⸗
hauptmannſchaf angemeldet. eduüulden und Recurrieren aben zum
erwünſchten tele geführt.

Leoben In Steiermark lil radner, Stadtpfarrer.
(Casus academicus betreffend das Nach und

Abſchreiben von Vorträgen.) Der Redaction wurde folgender
Caſus zur Löſung eingeſandt: Ein Univerſitäts⸗Profeſſor liest über
ein allgemein intereſſierendes ema ein Privat⸗(entgeltliches) olleg
ſt eS jemanden, der dieſes Colleg ordnungsmäßig belegt, das Honorar
bezahlt, und den Inhalt der betreffenden orleſung erſchöpfend mit⸗
geſchrieben hat, erlaubt, dieſes eriptum zum Abſchreiben einem
anderen leihen und zwar einem ſolchen, der das betreffende olleg
ſelbſt belegen konnte, tztere aber Unterließ, den Honorarbetrag

erſparen, In der Ausſicht und Abſicht, ſich durch Abſchreiben den
Inhalt der orleſung ebenſogut zugänglich machen können, als
durch Belegen

ResP Falls der Herr Profeſſor einen ſo ausgedehnten Ge
rau ſeiner Vorleſungen, da Abſchreiben des getreu nach
geſchriebenen Vortrages, verbieten würde, dre das Zu
widerhandeln In der angegebenen Weiſe allerdings ungerecht; onſt
aber nicht Denn durch den Vortrag ma U der Herr Profeſſor
die vorgetragene Materia zum Gemeingut ſeiner Schüler, die das⸗

nach (lteben verwerten können. Ob einer den Vortrag nach⸗
chreibt oder nicht, iſt (quoad justitiam) vollkommen egal; ETL kann
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10 möglicherweiſe ber ein ſo 9  E Gedächtnis verfügen, daſs
das Gehörte auch erſt uhauſe faſt Verbotenus niederzuſchreiben Im⸗
ſtande iſt, was EL dann er jedem anderen 20 ilbitum zur Ver⸗
fügung ſtellen kann. der kann 12, dank ſeiner Gedächtnisſtärke,
das Gehörte zuhauſe mündlich faſt verbotenus reproducieren, nd
darf da offenbar auch jeden zuhören oder nachſchreiben laſſen. Das
luerum CESSaIIS für den errn Profeſſor iſt übrigens in dieſem Falle
ſo unbedeutend, daſs ETL ‘eS er unter ſeiner Würde halten würde,

teſtieren, 8ed „QUl Consentire Videtur.“
die angeführte Praxis des nicht belegenden Schülers zu pro⸗

Meran. Hilarius 4t V, Provinzial.
XI (Die des Viagticums 2uſstloſe.)

0  ius, ein junger Prieſter, wurde erufen, eine Sonntagsſchülerin
3u verſehen. Er fand das ädchen, welches die Maſern oder das
Scharlachfieber atte, beſinnungslos, die Augen arr und aus⸗
ru  0  7 auf die geſtellten Fragen gab e keine Andeutung, daſs
eS den Prieſter kenne und erſtehe. Er gab alſo emſelben
ditionate die Abſolution, die heilige Oelung und den Sterbeablaſs.
Nun eklagte aber die Utter, eine arme 1  E, in rührender Weiſe,
daſs ihr Kind ohne die heilige Wegzehrung in die Ewigkeit gehen
mu Dem rieſter erſchien CS zwar ungewöhnlich, der be⸗
ſinnungsloſen anken die heilige Communion reichen zu 0  en er
da dieſelbe, wenn man ihr rinken reichte, ohne Schwierigkeiten
ſchluckte, ſo nahm 0 daſs noch ein chwaches Bewuſstſein vor⸗
handen und nUur die Fähigkeit fehle, dasſelbe äußern. Dann
überlegte eV, daſs auch durch die bedingte Abſolution die Sünden
nachgelaſſen werden, wenn nuLr die Bedingung vorhanden iſt; daſs
ferner auch die heilige Oelung, enn keine Beichte möglich iſt, neben
den übrigen Wirkungen noch jene hat, alle nicht gebeichteten Sünden
nachzulaſſen. Und ſo entſchloſs ſich dem Mädchen auch noch die
heilige Communion reichen. Als des anderen age die Kranke
wieder beſuchen wo  E, fand EL ſie todt; aber die Utter erzählte ihm,
daſs das Kind, ohne wieder zum Bewuſstſein gekommen ſein, zwer⸗
mal ganz deutlich geſagt habe ＋5V eſſe Himmelsbrot“ (authentiſch!l),
eine Verſicherung, die ihn nicht wenig röſtete und ihm beſtätigte,
daſs E richtig gehandelt.
0 wirklich recht gehandelt? Ja Daſs

EL berechtigt und verpflichtet war, Sub Conditione die Abſolution
und die heilige Oelung 3u geben, bedarf keines beſonderen Beweiſes
Um die Tſtere giltig zu empfangen, enügte wie bei der Beicht,
welche hier nicht möglich war, die Aattritio0 Und dieſe durfte man
bei dem ind einer katholiſchen Familie, welche gewohnt iſt, das
Abendgebet, zu welchem Gewiſſenserforſchung und Reue gehört, ge⸗
meinſam zu verrichten, gewi vorausſetzen. Daſs die Reue nicht
IN 0rdine 20 Sacramentum erweckt worden war, wie einige Theo⸗


